
E. Anhang.

1. Der Einfluß des Bilfedienstes auf

bestehende Verträge.
Hat der Krieg an sich schon eine Veränderung der

wirtschaftlichen Verhältnisse gebracht, so wird sich der Um-
schwung unter der Herrschaft des HD. voraussichtlich
noch stärker bemerkbar machen. Die Rechtsfolgen des
Hilfsdienstes decken sich zum Teil mit den durch den

Kriegszustand überhaupt hervorgerufenen, gehen teilweise
aber über diese hinaus, wie es der Eigenart einzelner

durch den Hilfsdienst gezeitigten wirtschaftlichen Erschei-
nungen entspricht. Es sei von vornherein bemerkt, daß
sich bestimmte, immer und überall anwendbare Regeln

nicht aufstellen lassen, vielmehr im einzelnen Falle dessen
besondere Umstände von ausschlaggebender Bedeutung sein
können. Die nachstehenden Ausführungen geben nur all-
gemeine Richtlinien unter Hervorhebung der für die recht-

liche Beurteilung in Betracht kommenden Gesichtspunkte.

1. Dienstverträge.

Allen Dienstverträgen — mögen sie nach BG., HGB.
oder der GewO. zu beurteilen sein — ist die beiden Teilen

eingeräumte Befugnis eigentümlich, das Beschäftigungs-
verhältnis beim Vorliegen eines „wichtigen Grundes“ vor-

zeitig zu lösen, §§ 626 BGB, 70 HGB., 124 a GewO. Diese

„Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist“ steht
dem Dienstberechtigten (Prinzipal, Arbeitgeber) stets zu,
wenn ihm die Arbeitskraft des Arbeitnehmers durch dessen
Eintritt in den Hilfsdienst völlig entzogen wird. Der

Anspruch auf das Sechswochengehalt nach § 63 HGB. ist
dabei den Handlungsgehilfen ebenso zu versagen, wie es

von seiten der Oberlandesgerichte lim Gegensatz zu zahl-
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reichen Gewerbegerichten) aus Anlaß der Einberufung
zum Heeresdienste geschehen ist. Wird die Tätigkeit des
Dienstverpflichteten von dem Hilfsdienst nicht völlig in
Anspruch genommen, so daß er noch, wenn auch in be-

schränktem Umfange, seine früheren Dienstobliegenheiten
erfüllen kann, so sind Fälle denkbar, in denen die trotz-
dem ausgesprochene sofortige Entlassung einen Verstoß
gegen Treu und Glauben darstellt, oder mit anderen Wor-

ten, in denen der Eintritt in den Hilfsdienst für die Ge-

genseite keinen wichtigen Grund zur vorzeitigen Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses bildet). Jedoch wird man

in der Regel dem Chef nicht zumuten können, sich auf eine
Abänderung der ursprünglich getroffenen Abmachung über
die Arbeitszeiten einzulassen. Wird dennoch das Be-
schäftigungsverhältnis fortgesetzt, so bietet § 323 Abs. 1
BEB. die Möglichkeit, der verminderten Dienstleistung
entsprechend das Entgelt herabzusetzen.

Auch dem Arbeitnehmer verleiht die Ausübung des
Hilfsdienstes das Recht zur Kündigung ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist, jedoch ist dabei folgendes zu be-
achten: Der Eintritt in den Hilfsdienst kann sich unter

verschiedenartigen Umständen vollziehen, wie sie § 7 HDG.
veranschaulicht: er kann auf Grund freiwilliger Meldung,

nach besonderer schriftlicher Aufforderung oder infolge
Überweisung durch den Einberufungsausschuß stattfinden.
Je nachdem, ob er in dem einen oder anderen Stadium

des Verfahrens zur Heranziehung geschieht, ist ein wich-
tiger Grund zur vorzeitigen Auflösung des Beschäftigungs-
verhältnisses anzuerkennen oder nicht. Diese Feststellung
ist von Bedeutung, weil häufig das Bestreben vorhanden

sein wird, unter Nichtachtung bestehender vertraglicher
Verpflichtungen sich um eine besser bezahlte Stellung im
Hilfsdienste zu bewerben. Im einzelnen gilt folgendes:

1) Ahnlich Baum, JIM. 1916 S. 1559.
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Die l(allgemeine öffentliche) Aufforderung zur frei—
willigen Meldung des 87 Abs. 1 Satz 1 HVG kann nie-
mals den Anlaß zum Rücktritt von dem Dienst= oder Ar-

beitsvertrage geben. Die von der RA.-) zugelassenen Aus-
nahmen—wenndieallgemeineAufforderungsichan alle
Angehörigen eines bestimmten Berufes wende, oder gerade
der Betreffende sofort gebraucht werde — können nicht

als stichhaltig angesehen werden. Man darf voraussetzen,
daß die Einberufungsausschüsse schon zur rechten Zeit die
erforderlichen Maßregeln treffen werden, um Notfälle nicht
eintreten zu lassen. Dagegen berechtigt die besondere
schriftliche Aufforderung den Arbeitnehmer zur sofortigen
Aufgabe seiner Stellung. Denn man kann ihm nicht zu-
muten, es auf die Überweisung ankommen zu lassen,

edenso wenig die Verpflichtung auferlegen, von dem
Rechtsmittel der Vorstellung Gebrauch zu machen, die
überdies seinem Chef als selbständige Befugnis zusteht
(§ 31 Abs. 1 Anw.). Dasselbe gilt in verstärktem Maße
von der überweisung, deren Nichtbefolgung die schweren

Strafen des § 18 Nr. 1 nach sich zöge. Auch gegen sie
hat der Arbeitgeber selbständig einen Rechtsbehelf, näm-
lich die Beschwerde (§ 32 Anw.).

Die Heranziehung des Dienstberechtigten zum Hilfs-
dienste gibt dem Arbeitnehmer nie, dem einberufenen Chef
nur unter ganz besonderen Umständen einen wichtigen

Grund zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.
Er ist nur dann anzuerkennen, wenn die Beschaffung eines

Stellvertreters undmöglich und deshalb die Schließung des
Betriebes notwendig ist. Dieselbe Rechtsfolge tritt ein,
falls durch andere unverschuldete behördliche Maßnahmen
eine Stillegung des Betriebes stattfindet, z. B. wegen Ent-

ziehung der Arbeitskräfte durch deren Einberufung zum
Hilfsdienst.

*) Rr. Nr. 3 S. 6 f.
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Bei Handlungsgehilfen, Betriebsbeamten, Werk-
meistern, Maschinentechnikern, Bautechnikern, Chemikern,
Zeichnern und mit ähnlichen höheren Leistungen betrauten
Personen findet sich in den Anstellungsverträgen häufig
das Wettbewerbsverbot (die Konkurrenz-
klausel) vor (§8§ 74 ff. H#G. in der Fassung des Ges.
v. 10. 6. 1914, 133k, 133aGewO.). Es ist grundsätzlich
trotz Hilfsdienst zu beachten, und zwar stets bei freiwilli-

gem Übergang zur Konkurrenz'). Im Falle der Überwei-
sung an ein solches Unternehmen tritt dagegen Befreiung
von dem Verbot nach § 323 BGB. ein. Ob der Angestellte

Anspruch auf die Karenzentschädigung hat, hängt davon
ab, ob er sich einem Konkurrenzunternehmen zuwendet.

Bejahendenfalls verliert er ihn nach Maßgabe seiner Be-
schäftigung im Hilfsdienst, und zwar auch, wenn er die

neue Stellung auf Grund einer besonderen schriftlichen
Aufforderung annimmt. Wird er dagegen der Konkur-

renz überwiesen, so behält er den Anspruch, muß sich

aber sein Gehalt nach § 746 H##B. darauf anrechnen
lassen.

Eine Abart der Dienstverträge sind die Lehrlings-
verhältnisse. Für Handlungslehrlinge gilt bezüglich
der Auflösung des Vertrages dasselbe wie für Handlungs-
gehilfen; denn § 77 HGB. unterstellt sie ausdrücklich dem

§ 70. Anders dagegen beim gewerblichen Lehrlingsver-
hältnis. Ein wichtiger Grund in der oben beschriebenen
allgemeinen Bedeutung ist ihm fremd. Jedoch gibt§5127b
Abs. 3 Nr. 2 GewO. dem Lehrling ein Recht zum sofor-

tigen Austritt, sofern der Lehrherr zur Erfüllung der ihm
vertragsmäßig obliegnden Verpflichtungen unfähig wird.
Das ist stets der Fall, wenn der Lehrling auf die besondere

schriftliche Aufforderung oder infolge Überweisung sich

*) Ebenso Baum, JW 1916 S. 1560, anscheinend auch
NA. Ki. Ni. 4 S. 5; a. M. Flatow, JW. 1917S



Anhang. 199

einer anderen Tätigkeit zuwenden muß, und die Bedin-

gung kann gegeben sein, sofern der Lehrherr selbst zum
Hilfsdienst herangezogen wird. Diesem räumt zwar die

GewpO. auch bei Überweisung seines Lehrlings zu einem
anderen Betriebe nicht die Befugnis zur sofortigen Be-

endigung des Lehrvertrages ein, da der genannte 8 127b
Abs. 3 nur von einem Rücktrittsrecht des Lehrlings spricht,

wohl aber § 323 BGB.

2. Lieferungsverträge.

Als Folgeerscheinungen des Hilfsdienstes, die auf lau-
sende Lieferungsverträge einzuwirken vermögen, kommen
Einschränkung, Stillegung und Zusammenlegung von Be-
trieben in Betracht.

Ist eine Betriebseinschränkung erforderlich, so daß der
Verkäufer nicht mehr alle angenommenen Aufträge aus-
führen kann, so liegt teilweise Lieferungsunmöglichkeit vor.
In einem solchen Falle hat der Lieferant die Besteller
nach dem Verhältnisse ihrer Aufträge zu befriedigen und
wird im übrigen von der Lieferungspflicht befreit"). Je-

doch ist in der Aufnahme von Bestellungen Vorsicht ge-

boten. Hätte nämlich der Verkäufer durch Beschränkung
der Schlüsse seiner Lieferpflicht gegenüber den Käufern
genügen können, die vor der Betriebseinschränkung gekauft
hatten, so ist er unter Umständen zur Erfüllung der Ver-

träge verpflichtet und macht sich im Falle der Nichtliefe-
rung schadensersatzpflichtig'). Stets wird es sich fragen,

!) R., JW. 1914 S. 464 Nr. 4 ebenso später in

Holdheims Monatsschrift für Handelsrecht usw. 1915 S.
121; OLG. Hamburg, OL. 32 S. 314; vgl. Plum,

der Einfluß des Krieges auf schwebende Lieferungsverträge
im Lichte der Rechtsprechung S. 29.

5) R., Recht 1916 S. 459 Nr. 902.
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